
Bereitstellungstag: 15. April 2025 

Öffentliche Bekanntmachung  

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 
Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und 

der Vertretung der Stadt Troisdorf 
am 14. September 2025 

sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl 
am 28. September 2025 

Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NW. Seiten 592, 967), zuletzt 
geändert durch die 16. Verordnung zur Änderung der Kommunalwahlordnung vom 13. Februar 2025 (GV. 
NRW. Seite 255) - SGV. NRW. 1112 -, fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahl des Rates der Stadt Troisdorf 
- in den Wahlbezirken und 
- aus den Reservelisten 

und 
- für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Troisdorf 

auf. 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke, gemäß den Anlagen zur KWahlO, zu verwenden, die vom 
Wahlleiter/der Wahlleiterin der Stadt Troisdorf in Papierform oder auf elektronischem Weg ausgegeben oder 
versandt werden. 

Die Vordrucke werden, bitte nach vorheriger Terminvereinbarung, im Rathaus, Kölner Straße 176, 53840 
Troisdorf, Co-Dezernat l/Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen, Zimmer E 17, Petra Göllner (Telefon-Nr. 
02241/900-311 oder E-Mail: GoellnerPeTroisdorf.de) oder Zimmer E 31, Monika Frey (Telefon-Nr. 
02241/900-312 oder E-Mail FreyMeTroisdorf.de), ausgegeben. 
Da in einigen der Anlagen amtliche Voreintragungen vorzunehmen sind, bitte ich die Vordrucke unmittelbar 
beim Wahlamt der Stadt Troisdorf anzufordern (Kontaktdaten siehe oben). 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit über https://www.votemanager.de/parteienkomponente/ die Wahl-
vorschläge elektronisch zu erfassen und die benötigen Formulare zu erzeugen und auszudrucken. 
Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Wahlamt (Kontaktdaten siehe oben), welches auch für wei-
tere Auskünfte zum Wahlvorschlagsverfahren zur Verfügung steht. 

Zur Einhaltung der Frist (07. Juli 2025, 18.00 Uhr) ist immer die Einreichung der unterschriebenen 
Vordrucke zum Wahlvorschlagsverfahren im Original beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin (Kontakt-
daten siehe oben) erforderlich. 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Absätze 1 bis 5 des Kommunalwahlge-
setzes - KWahIG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. Seite 454, ber. Seite 
509 und 1999 Seite 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. Seite 
444), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin. 

Insbesondere bitte ich zu beachten: 

1. Allgemeines 

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Par-
teien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von ein-
zelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserve-
liste, eingereicht werden (§ 15 KWahlG). 
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Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt 
der Einreichung zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur benannt 
werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. 
Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihre Bewer-
ber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

Wählbar ist für die Wahl im Wahlbezirk und aus der Reserveliste  ist jede wahlberechtigte Person, die 
am Wahltag (= 14. September 2025) 

Deutscher/Deutsche im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG) ist, 
das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

- seit mindestens drei Monaten in der Stadt Troisdorf seine/ihre Wohnung, bei mehreren 
Wohnungen seine/ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine 
Wohnung außerhalb der Stadt Troisdorf hat und 

- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wähl-

 

barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

Der Bürgermeister  wird von den Bürgern/Bürgerinnen in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl auf die Dauer von fünf Jahren nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. 
Wählbar ist, nach § 65 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), wer am 
Wahltag (= 14. September 2025) 

- Deutscher/Deutsche im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 GG ist, 
- eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland innehat, 
- das 23. Lebensjahr vollendet hat und 
- nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie 
- die Gewähr dafür bietet, dass er/sie jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung 

im Sinne des Grundgesetzes eintritt. 
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wähl-

 

barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 
Wer gemäß § 65 Absatz 2 GO NRW, für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, 
kann sich auch selbst vorschlagen, für einen solchen Vorschlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber 
entsprechend. 

Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/Unionsbürgerin-
nen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie Deut-
sche wählbar. 

Die Bewerber/Bewerberinnen und die VertreterNertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in ge-
heimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/Bewerbe-
rinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als Ersatzbewer-
ber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt ist nur, wer 
am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt. 

Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des Zu-
sammentritts der zur Wahl der VertreterNertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet wahl-
berechtigt ist. 

Die VertreterNertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühes-
tens ab dem 01. August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach der öf-
fentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke (= 21. November 2024), zu wäh-
len. 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die Ab-
stimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
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Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das Verfahren für die 
Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterin-
nen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser Versammlung bestimmte Teil-
nehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der 
Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reserve-
listen hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Rei-
henfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in 
geheimer Abstimmung erfolgt sind. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin ist zur Abnahme einer solchen Versi-
cherung an Eides statt zuständig; er ist Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches. 

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags 
(§ 17 KWahlG). 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der Stadt Troisdorf, in der Vertretung des Rhein-Sieg-
Kreises, im Landtag Nordrhein-Westfalen oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land Nordrhein-
Westfalen im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, 
dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein 
Programm hat und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf geeig-
nete Weise veröffentlicht sind; dies gilt nicht für auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen 
gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 und 2, Absatz 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahl-
ausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (§ 15 Absatz 2 KWahlG). 

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 KWahIG dem Bun-
deswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestä-
tigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen 
eingereicht werden können, hat das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen am 10. Feb-
ruar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBI. NRW 2025 Nr. 10 vom 18. Februar 2025, Seite 333 bis 362). 

1.4 Eine Wählergruppe, die, nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Transparenz der Finanzierung kom-
munaler Wählergruppen (Wählergruppentransparenzgesetz - WählGTranspG) vom 25. März 2022 (GV. 
NRW. Seite 412), in der jeweils geltenden Fassung, einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unterliegt kann 
einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm die Bescheinigungen beifügt, die ihr der Präsident des 
Landtags nach § 4 Absatz 2 WählGTranspG über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte über die letz-
ten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre erteilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Rechen-
schaftsberichts nach § 4 Absatz 1 WählGTranspG zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags 
noch nicht abgelaufen ist, ist für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer Erklärung 
nach § 15a Absatz 2 KWahIG ausreichend, aus der sich ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die Wäh-
lergruppe in den vergangenen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten hat. Hat eine Wählergruppe die 
fristgerechte Einreichung der Rechenschaftsberichte nach § 4 Absatz 1 WählGTranspG versäumt, kann 
sie die Einreichung der Rechenschaftsberichte beim Präsidenten bis zur Zulassung des Wahlvorschlags 
nachholen. Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahIG ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 27  zur KWahlO eingereicht werden. 

Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechenschaftslegung nach § 2 Absatz 1 WählGTranspG unter-
liegt, kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie zusammen mit dem Wahlvorschlag eine Erklä-
rung nach § 15 a Absatz 2 KWahIG darüber abgibt, ob und in welcher Gesamthöhe sie in den vergange-
nen zwölf Monaten Zuwendungen erhalten haben. Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders gemäß § 
2 Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG sind anzugeben. Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahIG ist von 
der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu 
unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 27  zur KWahlO eingereicht werden. 
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Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zu-
wendung, die die Bedingungen des § 2 Absatz 2 Satz 4 WählGTranspG erfüllt, teilt sie dies dem Wahl-
leiter nach § 15a Absatz 3 KWahIG unter Angabe des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie 
der Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mit. Die Erklärung ist von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt 
der Abgabe der Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und soll nach dem 
Muster der Anlage 28  zur KWahlO eingereicht werden. 

Reicht eine Wählergruppe mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen diese Erklärungen 
nur einmal eingebracht werden. 

Für Einzelbewerber beschränken sich die vorgenannten Mitteilungspflichten gemäß § 15a Absatz 7 
KWahIG in Verbindung mit § 26 Absatz 5 b und 5 c KWahlO sowie § 75 b Absatz 5 auf Angaben über 
Zuwendungen, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und Wahlkampfführung von Drit-
ten erhalten hat. 

2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin können auch von Parteien und Wäh-
lergruppen gemeinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin entweder in 
einer gemeinsamen Versammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger zu wählen. Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu benennen. 
Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber 
wählen und zur Wahl vorschlagen. 

Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin soll nach dem Muster der Anlage 
11 d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthalten: 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht; andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeich-
net werden; 

- Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse und Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei mehre-
ren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber/die Bewerberin 
auf dem Stimmzettel anzugeben ist. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
Bei gemeinsamen Wahlvorschlägen muss jeder Wahlvorschlagsträger eine Vertrauensperson und eine 
stellvertretende Vertrauensperson angeben. 

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Absatz 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen von den für 
das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei an-
deren Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet 
wahlberechtigt sein. 

Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. 

2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 250 Wahlberechtigten der Gemeinde persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein 
(Unterstützungsunterschriften). Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen, die sich selbst vorschlagen, 
müssen ebenso die benötigte Zahl an Unterstützungsunterschriften beibringen (§ 46d Absatz 1 KWahlG). 
Dies gilt nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber vorgeschlagen wird (§ 46d Absatz 1 Satz 
3 KWahlG). 

Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis 
der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsträger nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
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Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen fallen. 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 250 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter-
schriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 c  zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu 
beachten: 

- Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, die Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die 
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der Rückseite der Anlage 14  c unter Nummer 3 
aufzunehmen sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese Angaben auf den Formblät-
tern zu vermerken. 

- Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag 
der Unterzeichnung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und hand-
schriftlich ausgefüllt werden. Es soll eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer (sofern vorhanden) 
aufgeführt werden. 

— Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheini-
gung seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15  zur KVVahlO beizufügen, dass er/sie im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist. 

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; leistet ein Wahlberechtigter mehrere Unterstützungsunterschriften für verschiedene 
Wahlvorschläge mit unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt es für die Gültigkeit ausschließ-
lich auf die Reihenfolge der Vorlage durch die Wahlvorschlagsträger bei der Gemeinde an, die die 
Wahlberechtigung bescheinigt; gültig ist die zuerst vorgelegte Unterstützungsunterschrift; die gleich-
zeitige Unterzeichnung einer Reserveliste bleibt unberührt. 

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn die-
ser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 c  zur 
KWahlO. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere Wahl 
zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert. 

Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 b  zur KWahlO. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 
9 c zur KWahlO) mit den nach § 17 Absatz 8 KWahIG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides 
statt (Anlage 10 c  zur KWahlO). 

- Für gemeinsame Wahlvorschläge nach § 46d Absatz 3 KWahIG gelten die genannten Regelungen 
entsprechend. Es sind dabei alle Wahlvorschlagsträger zu benennen. 

— die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unter-
zeichner, sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten unterzeichnet sein muss, 
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- sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Absätze 1 oder 6 des KWahIG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis sowie im Falle des § 13 Absatz 2 Satz 
1 b) oder d) KWahlO auch die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur Behe-
bung von Zweifeln für erforderlich hält. 

- Parteien oder Wählergruppen wie unter Punkt 1.3 genannt, haben außerdem den Nachweis einzu-
reichen, dass der für das Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demokratischen Grundsätzen gewählt 
ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten Nieder-
schrift oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender Personen 
sowie ihre Satzung und ihr Programm und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und 
das Programm auf geeignete Weise veröffentlicht sind. 

- Die Bescheinigung des Präsidenten des Landtags nach dem Wählergruppentransparenzgesetz bzw. 
die Anlage 27 oder die Anlage 28 (§ 26 Absatz 5 KWahlO). 

Die ordnungsgemäße Abgabe der Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Ei-
des statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags. 

3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 

3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11 a  zur KWahlO eingereicht 
wenden. Er muss enthalten: 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag ein-
reicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort ge-
kennzeichnet werden; 

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse, Telefonnummer sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten 
und Arbeitnehmern nach § 13 Absätze 1 und 6 KWahIG sind auch der Dienstherr und die Beschäfti-
gungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben; 
bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber/die Be-
werberin auf dem Stimmzettel anzugeben ist. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Absatz 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss mindestens ein 
Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von mindestens 
5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat/die Kandidatin aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein und sollen die Angabe einer E-Mail-Adresse und einer Telefon-
nummer der Unterzeichner enthalten; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbe-
werberinnen, es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz aufgrund eines Wahlvor-
schlags haben, in dem sie als Einzelbewerber/Einzelbewerberin benannt waren und der Wahlvorschlag 
von ihnen selbst unterzeichnet ist. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung des Unterzeich-
ners/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen 
eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden (§ 15 KWahlG). 
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3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks un-
terzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14 a  zur KWahlO zu 
erbringen. 

Nummer 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der Unterzeichner/die Unterzeichnerin im Wahlbe-
zirk wahlberechtigt ist. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist 
zulässig. Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvor-
schlägen ungültig; leistet ein Wahlberechtigter mehrere Unterstützungsunterschriften für verschiedene 
Wahlvorschläge mit unterschiedlichem oder gleichem Datum, kommt es für die Gültigkeit ausschließlich 
auf die Reihenfolge der Vorlage durch die Wahlvorschlagsträger bei der Gemeinde an, die die Wahlbe-
rechtigung bescheinigt; gültig ist die zuerst vorgelegte Unterstützungsunterschrift. Die gleichzeitige Unter-
zeichnung einer Reserveliste bleibt davon unberührt. 

3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12 a  zur 
KWahlO, dass er/sie seiner/ihrer Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlvorschlag in einem 
Wahlbezirk des Wahlgebiets seine Zustimmung zur Benennung als Bewerber/Bewerberin gegeben 
hat. 

Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungsfrist 
ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13 a  zur KWahlO. 

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen (An-
lage 9 a  zur KWahlO) mit den nach § 17 Absatz 8 KWahIG vorgeschriebenen Versicherungen an 
Eides statt (Anlage 10 a  zur KWahlO); ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit eine Ausfertigung der 
Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet 
beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Absätze 8 bis 10 dieser Bekanntmachung). 

Die ordnungsgemäße Abgabe der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 

- die erforderlichen Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unter-
zeichner, sofern der Wahlvorschlag von Wahlberechtigten des Wahlbezirks unterzeichnet sein muss, 

- sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Absätze 1 oder 6 des KWahIG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis sowie im Falle des § 13 Absatz 2 Satz 
1 b) oder d) KWahlO auch die ausgeübte Tätigkeit, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur Behe-
bung von Zweifeln für erforderlich hält. 

- Parteien oder Wählergruppen wie unter Punkt 1.3 genannt, haben außerdem den Nachweis einzu-
reichen, dass der für das Wahlgebiet zuständige Vorstand nach demokratischen Grundsätzen gewählt 
ist, und zwar durch beglaubigte Abschrift oder eine Ausfertigung der bei der Wahl gefertigten Nieder-
schrift oder durch die schriftliche Erklärung mehrerer bei der Wahlhandlung anwesender Personen 
sowie ihre Satzung und ihr Programm und dass die Namen der Vorstandsmitglieder, die Satzung und 
das Programm auf geeignete Weise veröffentlicht sind. 

— Die Bescheinigung des Präsidenten des Landtags nach dem Wählergruppentransparenzgesetz bzw. 
die Anlage 27 oder die Anlage 28 (§ 26 Absatz 5 KWahlO). 
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4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 

4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei oder Wäh-
lergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Einreichung 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

4.2 Die Reserveliste  soil  nach dem Muster der Antacie 11 b  zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss ent-
halten: 

- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste ein-
reicht; 

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse und Te-
lefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beam-
ten und Arbeitnehmern nach § 13 Absätze 1 und 6 KWahIG sind auch der Dienstherr und die Beschäf-
tigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie beschäftigt sind, anzugeben; 
bei mehreren Vornamen kann eine Angabe erfolgen, unter welchem Vornamen der Bewerber/die Be-
werberin auf dem Stimmzettel anzugeben ist. 

Die Reserveliste soll ferner Namen, Anschriften, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für ei-
nen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 

4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere 
Bewerberin sein (§ 16 Absatz 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

— den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der derfdtie zu erset-
zende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 

4.4 Reservelisten der unter Nummer 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von min-
destens 60 Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet  sein (§ 16 KWahlG). 

4.5 Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 60 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14 b  zur KWahlO zu erbringen; 
bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe 
anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt Nummer 2.4 bzw. 3.5 entsprechend. 

4.6 Dem Wahlvorschlag stets beizufügen sind: 

- die Ausfertigung der Niederschrift über die Mitglieder- oder Vertreterversammlung der Partei oder 
Wählergruppe zur Aufstellung der Reserveliste gemäß Anlage 9 a  zur KWahlO mit den vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt nach Anlage 10 a  zur KWahlO (bei gleichzeitiger Aufstellung 
der Wahlbezirksbewerber/innen sind die Anlagen 9 a und 10 a nur einmal einzureichen), 

- Zustimmungserklärungen aller Bewerber/der Bewerberinnen einzeln nach dem Muster der Anlage 
12 b zur KWahlO abzugeben. 

- Wahtbarkeitsbescheinigungen für alle Bewerber und Bewerberinnen nach dem Muster der Anlage 13 a 
zur KWahlO. 
Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für 
einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Wählbarkeitsbescheinigung mit diesem Wahlbezirksvorschlag 
vorgelegt wird. 
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Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Trois-
dorf (Wahlbezirke und Reservelisten) sind 

spätestens bis zum 07. Juli 2025, 18.00 Uhr 
(Ausschlussfrist), 

beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Stadt Troisdorf, Kölner Straße 176, Zimmer E 17 (Petra Göllner) oder 
Zimmer E 31 (Monika Frey) einzureichen. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem 07. Juli 2025, 18.00 Uhr, einzu-
reichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben 
werden können. 

Der Wahlausschuss hat Wahlvorschläge zurückzuweisen, wenn sie verspätet eingereicht sind, den durch das 
KWahIG oder die KWahlO aufgestellten Anforderungen nicht entsprechen oder auf Grund einer Entscheidung 
nach Artikel 9 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 2 des Grundgesetzes oder Artikel 32 Absatz 2 der Landesverfassung 
unzulässig sind. 

Auf die Bekanntmachung über die Einteilung der Wahlbezirke vom 21. November 2024 auf der Homepage der 
Stadt Troisdorf (zusätzlich im Amtsblatt der Stadt Troisdorf (Rundblick) am 23. November 2024) wird hinge-
wiesen. Die Wahlbezirkseinteilung kann beim Wahlamt der Stadt Troisdorf, Zimmer E 17 (Petra Göttner) oder 
Zimmer E 31 (Monika Frey), Rathaus Kölner Straße 176, 53840 Troisdorf, nach vorheriger Terminvereinba-
rung eingesehen werden. 
Entsprechende Straßenverzeichnisse können beim Wahlamt (Kontaktdaten siehe oben) angefordert werden. 

Troisdorf, den 14. April 2025 
Stadt Troisdorf 
Der Wahlleiter 

Alexander Biber 
Bürgermeister 

9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

